
MONATSBERICHT    JULI   2009 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM  INTERNET-WERBEAUFTRITT     „ AXE – Hot Fever “ 

 

Werbespot abrufbar unter: http://www.muchasmaracas.at/index_at.html 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle des Internet-Werbeauftritts „Axe“ keinen Grund 

zum Einschreiten. 

 

 

Begründung:  

Aufgrund der ausgesprochen knappen Entscheidung innerhalb des Gremiums wird das 

Unternehmen dennoch aufgefordert, in Zukunft mehr Sensibilität in seiner 

Werbeausrichtung an den Tag zu legen.  

 

Folgende Punkte des Selbstbeschränkungskodex könnten Grund für eine Sensibilisierung 

sein:  

1.1 „Allgemeine Werbegrundsätze“ – Werbung soll vom Grundsatz sozialer Verantwortung 

geprägt sein. Werbung darf nicht gegen die allgemein anerkannten guten Sitten verstoßen 

und Werbung soll nicht durch sexuell anstößige Darstellungen die Würde des Menschen 

verletzen.  

 

Des weiteren liegt eine Verletzung zu Punkt 1.2 „Ethik und Moral“ vor. Speziell der Punkt 

1.1.1 – Es soll keine die Intim- bzw. Privatsphäre berührenden Darstellungen und Aussagen 

erfolgen, die geeignet sind, große Gruppen der Bevölkerung in ihren Gefühlen zu verletzten. 

Ebenso liegt eine Verletzung zu Punkt 4 „Soziale Verantwortung“ vor, der besagt, Werbe- 

und Marketingkommunikation muss die Würde des Menschen respektieren.  

 

In den beanstandeten Internet Tests und Sujets wird die Darstellung des modernen 

Rollenbild der Frau nicht nachgekommen. Es wird hier ein sexistisches Frauenbild vermittelt.  

Die Würde der Frau wird verletzt, somit liegt auch eine Verletzung des Kodex zum Punkt 

2.2.1 und 2.2.2 insbesondere aber zu 2.2.2.2 vor. 

http://www.muchasmaracas.at/index_at.html


 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM RADIOWERBESPOT DER FA. MÖMAX 

 

06872303.mp2

 
 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle des Radiowerbespots der Fa. Mömax  keinen 

Grund zum Einschreiten. 

 

 

Begründung:  

Der Radiospot weist in erkennbarer Weise eine überzeichnete Gestaltung auf. Im 

Vordergrund steht Werbung für schöne neue Möbel.  

 

Wenngleich durchwegs erkannt werden kann, dass im vorliegenden Fall der Punkt 1.3. 

„Gewalt“ des Selbstbeschränkungskodex tangiert wird, erreicht der Spot weder ein ernst 

zunehmendes Niveau der Aggression wie in Pkt. 1.3. erläutert, noch kann eine Ermutigung 

zu brutalen oder aggressiven Verhaltensweisen erkannt werden.  

 

 



 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM EINSPRUCH DER FA. PRIMAROSA – Einspruch mittels Rechtsanwalt der Firma 

 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat fordert die Firma PrimaRosa 

hinsichtlich ihrer Werbeprospekte und ihres Internetauftritts 

zum sofortigen Stopp der Kampagne bzw. sofortigen 

Sujetwechsel auf. 

 

 

Begründung:  

Die verwendete Werbelinie, sowohl in den Prospekten als 

auch der Internetauftritt des Unternehmens, verstoßen 

gegen eine ganze Reihe von Regeln des 

Selbstbeschränkungs-kodex der österreichischen 

Werbewirtschaft.  

 

Konkret werden folgende Punkte verletzt: 

Punkt 2.2. „Frauen“:  Es besteht zwischen dem Produkt und den gänzlich unbekleideten 

Frauenkörpern kein inhaltlicher Zusammenhang (Z 1.1.).  

Das Sujet mit der Bildüberschrift „immer und überall“ verstößt ebenso wie das Sujet „flach 

gelegt“ zusätzlich noch gegen Z. 1.2 (Würde der Frau), Z. 2.1 (Gleichwertigkeit der 

Geschlechter wird in Frage gestellt) und Z 2.2 (dem modernen Rollenbild der Frau wird 

eindeutig widersprochen). 

 

Die beiden angeführten Sujets wurden beispielhaft angeführt - festzuhalten ist, dass 

sämtliche Sujets der vorliegenden und unter www.primarosa.at abrufbaren Kampagne als 

Frauen- bzw. Geschlechter-diskriminierend einzustufen sind.  

 

Die Verletzung der Würde von Frauen erfolgt in geradezu beispielhafter Weise sowohl in 

bildlicher als auch textlicher Form,  die werblichen Inhalte für ein Produkt werden auf einer 

rein sexistischen Ebene transportiert. 

 

Diese Entscheidung erging mit einem Schreiben am Mittwoch, 29. Juli 2009 an den 

Rechtsanwalt der Firma Prima Rosa. Eine Reaktion darauf hat es noch nicht gegeben.  

http://www.primarosa.at/


 

Das nachstehende Unternehmen hat das Sujet zurückgezogen, nach Anfrage zur 

Stellungnahme: 

 

BESCHWERDEN ZUR ESKIMO-WERBUNG 

 

Datum: 27.07.2009, ID #2239 

Titel: I will Mohr 

Beschwerdetext: Ich bin darüber entsetzt, dass ein derartig rassistischer und diskriminierender 
Werbeslogan in einem Land wie Österreich möglich ist. 

Datum: 27.07.2009, ID #2238 

Titel: Eskimo-Werbesujet 

Beschwerdetext: Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nicht nur als Ehefrau eines Afroamerikaners und Mutter zweier Töchter   

bin ich sprachlos ob der rassistischen Dreistigkeit die sich Eskimo in   
den Werbesujets "I will mohr" etc.. erlaubt. Auch als Kultur- und   
Sozialanthropologie Studentin bestürzt mich dieser offensichtliche   
Rassismus sehr. 
Es ist schlimm genug für meinen Mann und unsere Kinder mit dem Stigma   
"schwarz" und all den negativen Konnotationen die in der   
österreichischen Gesellschaft existieren, behaftet zu sein. Dass nun   
ausgerechnet Eskimo in die gleiche Kerbe schlägt ist äusserst   
bedenklich. 

Deshalb wende ich mich heute an Sie und hoffe dass Sie diesem   
sprachlichen Rassismus einen Riegel vorschieben! 

Datum: 27.07.2009, ID #2237 

Titel: i will mohr 

Beschwerdetext: Die I will mohr Kampagne von Eskimo Cremissimo (Fa. Unilever) ist rassistisch 

Datum: 25.07.2009, ID #2235 

Titel: I will mohr - Cremissimo Mohr im Hemd 

Beschwerdetext: 
 

 

I will mohr - Cremissimo Mohr im Hemd 
 
Dass ein Dorfbeisel “Mohr im Hemd” im Menü hat ist nicht das Problem. Dass die 
Firma Eskimo und deren Marketingspezialisten es als angebracht finden deren 
Cremissimo-eissorte so zu benennen ist unsensibel und peinlich für Österreich. Für 
den Konzern ist es sicherlich einige Denkschritte zu entfernt zu erwähnen, dass 
selbst das Wort Eskimo von Inuiten als abwerten empfunden wird, da es 
“Rohfleischfresser” bedeutet. Man sollte es nicht mit der politischen Korrektheit 
übertreiben, aber etwas Rücksicht ist doch nicht zu viel verlangt, oder? 

Datum: 24.07.2009, ID #2233 

Titel: "i will mohr" 

Beschwerdetext: das slogan des bekannten eisherstellers für seine neue geschmacksrichtung ist 
hochgradig geschmacklos, irritiert und vermittelt ein beklemmendes gefühl. ist es 
wirklich wahr fragt mensch sich, dass einen beim vorbeigehen in überdimensionaler 
form ein definitiv rassistischer begriff entgegenschlägt. wie mensch es auch dreht und 
wendet. weit und breit kein grüner zweig zu finden. haben die werberInnen nicht 
reflektiert ist es schlecht und unprofessionel und wenn doch ist es provokant und einer 
minderheit in österreich gegenüber äußerst verletzend. der begriff wurde in der 
kolonialzeit geprägt und hat nichts mit menschenwürde zu tun. ich bitte den werberat 
sich dieser sache anzunehmen da rassismus nicht salonreif werden darf bzw. dort 
wieder verschwinden muss- schleunigst! 

Datum: 24.07.2009, ID #2232 

Titel: Will i mohr - Eskimo 

Beschwerdetext: Der Begriff "Mohr" hat einen äußerst rassistischen, kolonialistischen Hintergrund. 
Schwarze im deutschsprachigen Raum werden dadurch diskriminiert. "Mohr" sollte 
deshalb endlich von Speisekarten und vor allem von Plakatwänden verschwinden.  

Datum: 24.07.2009, ID #2231 

Titel: "i will Mohr" 

Beschwerdetext: Muss man dazu nochetwas hinzufügen? Auch wenn leider (!!!!) nach wie vor Mohr im 
Hemd eine übliche Bezeichnung für eine Nachspeise ist, finde ich es beschämend diese 
zweifelhafte Wortkreation in riesengroßen Lettern auf Plakatwänden lesen zu müssen. 
Von einem internationalen Konzern könnte man mehr Takt erwarten. 



 

 

Datum: 23.07.2009, ID #2230 

Titel: I will Mohr 

Beschwerdetext: 
 

 

Der Mohr im Hemd ist eine österrechische Süssspeise. 
Der Begriff Mohr gilt heute allgemein nicht zuletzt wegen seiner kolonialen Geschichte 
als rassistisch. Der Ausdruck "im Hemd" bezieht sich auf die vermeintliche Nacktheit 
von Afrikanern.  
Diese Werbung ist rassistisch gegenüber Schwarzen Menschen. Daher ist es Deswegen 
werden seit einiger Zeit Bezeichnungen, die nicht diskriminierend wirken, wie etwa 
Schokohupf oder Kakaohupf, oder wie in manchen Wiener Häusern Sacherauflauf 
vorgeschlagen. 
 
simon INOU - Geschäftsführer 

Datum: 23.07.2009, ID #2229 

Titel: "I will mohr!" von Eskimo 

Beschwerdetext: Die Werbekampagne "I will mohr!" von Eskimo, ist rassistisch und diskriminierend. 
Schon seit Jahren ist klar, dass der Begriff "Mohr im Hemd" eine schwere Beleidigung 
für unsere schwarzen MitbürgerInnen ist und vielerorts (leider noch nicht oft genug) 
wird dieser Begriff ersetzt. Deshalb ist es absolut unverständlich, dass Eskimo nun mit 
diese Werbekampagne beginnt. 

Datum: 22.07.2009, ID #2228 

Titel: "I will mohr" von Eskimo 

Beschwerdetext: Die Bezeichnung "Mohr im Hemd", wie sie von Eskimo in der aktuellen Cremissimo 
Werbung verwendet wird ist rassistisch und zutiefst diskriminierend. Auch wenn der 
Name für diese Speise geläufig ist, rechtfertigt das nicht die weiterführung dieser 
diskriminierenden Bezeichnung. Eskimo ist sich der Porblematik bewusst und übergeht 
die Beschwerden wissentlich. 

Datum: 22.07.2009, ID #2227 

Titel: Rassistische Eskimo- Werbung 

Beschwerdetext: S.g Damen und Herren! 
 
Die derzeitige Werbung von Eskimo mit dem Titel "I will mohr" für dunkles Eis ist 
rassistisch und menschenrechtsverachtend. Dieses Sujet wird derzeit auf Plakaten in 
Wien und Niederösterreich (in anderen Bundesländern weiß ich es nicht) gezeigt. 
 
Ich fordere hiermit auf, diese Werbung sofort zu entfernen, weil damit eine 
Menschenrechtsverletzung vonstatten geht (siehe heutiger Artikel im derstandard.at) 

Datum: 22.07.2009, ID #2225 

Titel: I will Mohr (im Hemd)! 

Beschwerdetext: Die Neue Eis-Werbung von Eskimo sowie der Produktname selbst sind rassistisch und 
diskriminierend. 

 

 

DAS 

WERBESUJET: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIE STELLUNGNAHME VON UNILEVER: 

 

 


